
GEHEIMNISVOLLE  
GRUNDRENTENZEITEN

Vielen Rentnern steht Grundsicherung oder Wohngeld zu 
– doch sie erfahren es nicht
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Lange Krankheit finanziell absichern
Vielen Rentnern steht Grundsicherung oder Wohngeld zu 
– doch sie erfahren es nicht
von Rolf Winkel 

Die „Grundrente“ war im vergangenen Jahr in aller Munde – und ist die Hoffnung vieler Rentner. 
Viel wichtiger für Senioren ist allerdings der neue Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung im 
Alter und beim Wohngeld. Dieser sorgt dafür, dass langjährig Rentenversicherten vielfach eine Art 
„Grundsicherung Plus“ oder „Wohngeld Plus“ zusteht. Die Umsetzung der Regelung ist allerdings 
nicht ganz einfach, denn die Rentenversicherung muss hierfür bestätigen, dass die Rentenbezieher 
auf 33 Jahre mit sogenannten Grundrentenzeiten kommen – und gegebenenfalls kommen noch 
andere Versorgungsträger ins Spiel.

In diesen Monaten gehen bei Neu-
rentnern die ersten Bescheide über 
Grundrentenansprüche ein. Und auch 
bei manchen Bestandsrentnern, also 
denjenigen, die zum Teil schon seit 
Jahrzehnten Rente beziehen, wurde 
bereits das Rentenkonto in Hinblick auf 
den Grundrentenanspruch überprüft. 
Wenn ihnen Grundrente überhaupt 
zugestanden wird, fällt die Leistung 
allerdings häufig niedriger aus als er-
wartet. Wichtig zu wissen ist jedoch: 
Ebenfalls seit Anfang 2021 gibt es eine 
Neuregelung, die vielen Rentnern einen 
Anspruch auf Grundsicherung im Alter 
oder Wohngeld bringen kann. Auch 
dies hängt mit der Grundrente zu-
sammen. Im Folgenden geht es darum, 
wie die Betroffenen ihre Ansprüche auf 
diese Sozialleistungen geltend machen 
können.  

Das Grundrentengesetz wurde im Som-
mer 2020 beschlossen. Die gesetzlichen 
Regelungen sind zum 1. Januar 2021 in 
Kraft getreten. Das Gesetz regelte vor 
allem zweierlei:
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	- die Einführung eines  Grundrente 
genannten Zuschlags zur normalen 
Rente für langjährig Versicherte,

	- die Einführung eines Rentenfreibe-
trags bei der Grundsicherung im Al-
ter und beim Wohngeld beziehungs-
weise beim Lastenzuschuss (wie sich 
die Leistung für Eigentümer nennt).

http://biallo.link/klj7nona/
http://biallo.link/klj7swmz/
http://biallo.link/klj7tv9m/
http://biallo.link/klj7wfh9/
http://biallo.link/klj7vumd/
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Der letzte Punkt wurde in der Öf-
fentlichkeit recht wenig beachtet. Zu 
Unrecht, denn hierdurch wurde für 
langjährig Versicherte eine Art „Grund-
sicherung Plus“ eingeführt – deutlich 
oberhalb des normalen Sozialhilfe-
niveaus. 
Doppelter Anspruch möglich: Wichtig 
ist dabei, dass es sich bei der Grund-
rente und beim Rentenfreibetrag nicht 
um zwei alternative Ansprüche handelt. 
Wer Grundrente erhält, kann also zu-
sätzlich noch aufstockend Grundsiche-
rung im Alter unter Berücksichtigung 
des Rentenfreibetrags erhalten.

Sowohl bei der Grundrente als auch 
beim neuen Rentenfreibetrag kommt 
als Zauberwort der Begriff Grundren-
tenzeiten ins Spiel: 

	- Anspruch auf Grundrente hat 
nur, wer mindestens 33 Jahre mit 
Grundrentenzeiten auf seinem 
Rentenkonto hat. Für den vollen 
Anspruch müssen es 35 Jahre sein. 
Wichtig dabei: Nur recht wenige, die 
auf die geforderten Zeiten kommen, 
haben Anspruch auf Grundrente. 
Denn zusätzlich gilt noch eine abge-
speckte Bedürftigkeitsprüfung. Und: 
Aufgewertet werden nur Grundren-
tenzeiten, in denen die Betroffenen 
mindestens 30 Prozent des Durch-
schnittsverdienst aller Versicherten 
verdient haben und aufgewertet 
wird maximal auf 80 Prozent. 

	- Die gleiche 33-Jahres-Vorausset-
zung gilt für den neuen Rentenfrei-
betrag. Dieser Freibetrag – also ein 
Teil der Rente, der bei der Berech-
nung der Grundsicherung und des 
Wohngelds nicht berücksichtigt 
wird – steht nicht allen Rentnern 
zu, sondern nur denjenigen, die 
mindestens 33 Jahre mit Grundren-

tenzeiten auf ihrem Rentenkonto 
haben. Rentenrechtlich ist das 
sozusagen alles. Was die Rentenver-
sicherung betrifft, so erfüllt jeder, 
der die 33-Jahres-Hürde bewältigt, 
die Voraussetzung für den Renten-
freibetrag. Auf die 30-Prozent-Vor-
aussetzung (siehe oben) kommt es, 
wenn es um den Rentenfreibetrag 
geht, nicht an. Der Rentenfreibetrag 
– ein niedriger allerdings – würde 
selbst denjenigen zustehen, die 33 
Jahren lang einen versicherungs-
pflichtigen Minijob ausgeübt haben. 

Der Rest ist eine Frage des Sozialhilfe-
rechts. Hierbei gelten die ganz nor-
malen Regelungen: So steht auch die 
Grundsicherung im Alter – die „Alters-
Sozialhilfe“ also – nur Bedürftigen zu. 
Das bedeutet beispielsweise: Wer als 
Alleinstehender Geldvermögen über 
5.000 Euro besitzt, kann keine Grund-
sicherung im Alter erhalten – daran än-
dert der neue Rentenfreibetrag nichts.

Bildquelle: ITTIGallery / Shutterstock.com
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Lesetipp: 

Ausführliche Informationen rund 
um die Grundrente finden Sie im 
Biallo-Ratgeber: https://www.bial-
lo.de/soziales/news/grundrente/

https://www.biallo.de/soziales/news/grundrente/
https://www.biallo.de/soziales/news/grundrente/
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Im Folgenden erfahren Sie: 

	- wie der Rentenfreibetrag  
berechnet wird,und 

	- was genau unter Grundrenten-
zeiten zu verstehen ist, 

	- wie bei den Sozial- und Wohn-
geldämtern der Nachweis ge-
führt wird.

Seite 4

Grundrentenzeiten gibt es nicht nur bei der gesetzlichen Rente
 
Manche Arbeitnehmer sind im Laufe ihres Arbeitslebens bei verschiedenen Versor-
gungsträgern fürs Alter abgesichert. Wichtig zu wissen ist daher: Den rentenrechtlichen 
Grundrentenzeiten gleichgestellt sind Zeiten einer Versicherungspflicht in der Alters-
sicherung der Landwirte, Zeiten einer versicherungsfreien Beschäftigung bei einem 
öffentlich-rechtlichen, kirchlichen und ähnlichen Arbeitgeber, Zeiten einer von der 
Versicherungspflicht befreiten Beschäftigung als Lehrer oder Erzieher an einer nicht-
öffentlichen Schule sowie Zeiten einer Versicherungspflicht bei einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung. Diese sogenannten vergleichbaren Zeiten werden von den 
jeweiligen Versorgungseinrichtungen festgestellt. Die gesetzliche Rentenversicherung 
entscheidet nur über Grundrentenzeiten in ihrem eigenen Bereich. Ihr liegen beispiels-
weise aus der berufsständischen Altersversorgung überhaupt keine Informationen vor. 
Für die Betroffenen, die in ihrem Arbeitsleben in unterschiedlichen Systemen versichert 
waren, bedeutet das salopp formuliert: Sie müssen „über die Dörfer gehen“. Sprich:  Sie 
müssen bei den jeweiligen Versorgungsträgern Nachweise über Grundrentenzeiten ein-
holen. Wenn in der Summe 33 Jahre mit Grundrentenzeiten herauskommen, haben sie 
Anspruch auf den Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung im Alter und beim Wohn-
geld.
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Die Freibetragsregelung wurde als 
Paragraf 82a in das zwölfte Sozialge-
setzbuch (SGB XII) eingefügt. Sie lau-
tet: „Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung ist für Personen, 
die mindestens 33 Jahre an Grundren-
tenzeiten erreicht haben, ein Betrag 
in Höhe von 100 € monatlich aus der 
gesetzlichen Rente zuzüglich 30 Pro-
zent des diesen Betrag übersteigen-
den Einkommens aus der gesetzlichen 
Rente vom Einkommen abzusetzen, 
höchstens jedoch ein Betrag in Höhe 
von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 
1“. In anderen Gesetzen – etwa im 
Wohngeld- und im Bundesversor-
gungsgesetz – gibt es entsprechende 
Regelungen.

Wie dabei gerechnet wird, sei am Bei-
spiel eines Rentners mit einer Brutto-
rente von 850 Euro verdeutlicht, der 
Grundsicherung beantragt. Die Ämter 
sollen dabei nach den Vorgaben des Ge-
setzgebers folgendermaßen rechnen:

Beispiel:  
Ein Rentner erhält eine Bruttorente 
in Höhe von 850 Euro. Hiervon geht 
zunächst ein Freibetrag von 100 
Euro ab. Es verbleiben 750 Euro. 
Vom 100 Euro übersteigenden 
Betrag sind maximal (30 Prozent x 
750 =) 225 Euro bei der Grundsi-
cherung anrechnungsfrei. Insge-
samt beträgt der Freibetrag des 
Betroffenen damit in einem ersten 
Rechenschritt 325 Euro. Die 50-Pro-
zent-Regel des neu eingefügten 
Paragrafen sorgt jedoch dafür, 
dass der Betrag gekappt wird. Als 
Freibetrag werden maximal 50 Pro-
zent des Eckregelsatzes anerkannt. 
2021 beträgt der Regelsatz für 
Alleinstehende 446 Euro. Die Hälfte 
davon sind 223 Euro. So hoch ist 
der Grundsicherungs-Freibetrag 
2021 maximal. Immer dann, wenn 
die Rente monatlich mindestens 
510 Euro brutto beträgt – so auch 
im Beispiel – wird den Anspruchs-
berechtigten ein Freibetrag in 
Höhe von 223 Euro zugestanden. 
2022 steigt der Eckregelsatz auf 
449 Euro, entsprechend wächst 
auch der Freibetrag geringfügig auf 
224,50 Euro.

Die Berechnung des neuen Rentenfreibetrags

https://www.biallo.de/newsletters/
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Praktisch bedeutet dies nach den Wer-
ten für 2021: Von den 850 Euro Brutto-
rente, die der Betroffene aus unserem 
Beispiel bezieht, gehen zunächst circa 
94 Euro an die gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung ab. Sie stehen 
ihm also nicht zur Verfügung. Damit 
bleiben netto nur 756 Euro. Hiervon 
geht der Freibetrag von 223 Euro ab. Als 
anrechenbares Einkommen verbleiben 
damit nur 533 Euro.
Nehmen wir an, die Warmmiete des 
Rentners beträgt monatlich 450 Euro (in 
Großstädten ist  die Miete meist noch 
weit höher). Zusammen mit dem Eckre-
gelsatz von 446 Euro (gilt für 2021) be-
trägt sein monatlicher Bedarf im Sinne 
des Gesetzes (446 plus 450 =) 896 Euro. 
Da dem ein anrechenbares Einkommen 
von nur 533 Euro gegenüber steht, hat 
er einen monatlichen Grundsicherungs-
anspruch in Höhe von 363 Euro (soweit 
die weiteren Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Grundsicherung im Alter 
erfüllt sind).

Tabelle zum neuen Rentenfreibetrag 
2021 bei der Grundsicherung im Alter

Voraussetzungen: 33 Jahre mit Grund-
rentenzeiten, Eckregelsatz 2021: 446 
Euro

Bruttorente      Freibetrag

320 Euro     166 Euro

360 Euro      178 Euro

400 Euro    190 Euro

440 Euro    202 Euro

480 Euro    214 Euro

Ab 510 Euro     223 Euro
Quelle: Paragraf 82a SGB XII, biallo.de

Doppelter Freibetrag für Ehepaare 
möglich

Der Freibetrag gilt nach dem neu 
eingeführten Paragraf 82a SGB XII „für 
Personen, die mindestens 33 Jahre an 
Grundrentenzeiten“ vorweisen kön-
nen. Soweit bei zusammenlebenden 
Rentnern (hier muss es sich nicht um 
Verheiratete handeln) beide Partner 
diese Voraussetzung erfüllen, können 
demnach beide Partner den Freibetrag 
geltend machen. Insgesamt können 
die Partner damit aufgrund dieser 
Regelung bis zu 446 Euro von ihren 
Altersbezügen sozusagen behalten. 
Diese werden bei der Grundsicherung 
im Alter und beim Wohngeld nicht als 
Einkommen berücksichtigt.

Seite 6

Bildquelle: PhotographyByMK / Shutterstock.com
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Grundrente und Grundsicherungs-
freibetrag gleichzeitig möglich

Rentner können gleichzeitig Grund-
rente erhalten und zusätzlich, unter 
Berücksichtigung des Rentenfreibe-
trags, Grundsicherung im Alter. Auch 
hierzu ein Beispiel: Ein Alleinstehender 
aus Stuttgart erhält zusätzlich zu seiner 
Rente von 840 Euro eine Grundrente in 
Höhe von 100 Euro – zusammen sind 
das 940 Euro. Nach dem Abzug des 
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beitrags bleiben davon 835 Euro. Dem 
Bescheid über die Grundrente liegt 
die “Anlage Grundrentenzeiten“  bei. 
Diese legt er dem Sozialamt vor, das  
nun folgendermaßen rechnet: Seine 
anrechenbare Rente beträgt nur (835 
minus 223 =) 612 Euro. Das reicht zwar 
für seine (geringe) Miete von 400 Euro, 
nicht aber für seinen Lebensunterhalt. 
Ihm stehen damit zusätzlich noch 234 
Euro Grundsicherung im Alter zu.

Neuer Freibetrag auch beim Wohngeld
Eine ähnliche Freibetragsregelung 
gilt seit 1. Januar 2021 ebenfalls beim 
Wohngeld. Auch hier ist die Logik: Lang-
jährige Beitragszahler sollen belohnt 
werden. Dieser Effekt würde konter-
kariert, wenn ein Rentner zwar durch 
die neue Grundrentenregel höhere 
Altersbezüge bekäme, dafür jedoch 
Wohngeld wegfiele. Um dies zu ver-
meiden, wird generell bei langfristigen 
Beitragszahlern ein Teil der Altersrente 
beim Wohngeld anrechnungsfrei ge-
stellt. Dieser Freibetrag berechnet sich 
genauso wie der Freibetrag bei der 
Grundsicherung im Alter und beträgt 
damit im Jahr 2021 in den meisten 
Fällen monatlich 223 Euro. Auch dieser 
Freibetrag ist personenbezogen. Gege-
benenfalls können auch verschiedene 
Haushaltsmitglieder – hier muss es sich 
nicht um Ehepartner handeln – den 
Freibetrag geltend machen. 

Seite 7

Bildquelle: FOTOGRIN / Shutterstock.com

Tipp: 

Hier können Sie Ihren möglichen 
Anspruch auf Grundsicherung im 
Alter berechnen: https://www.
biallo.de/vergleiche/soziales/
grundsicherung

Biallo-Tipp: 

Wer mit seinem Einkommen knapp 
oberhalb der Grundsicherungs-
schwelle liegt, für den lohnt sich 
oft ein Antrag auf Wohngeld. Ob 
Sie einen Anspruch hierauf haben, 
können Sie mit unserem Wohn-
geldrechner prüfen:
https://www.biallo.de/wohngeld-
rechner/.

https://www.biallo.de/vergleiche/soziales/grundsicherung
https://www.biallo.de/vergleiche/soziales/grundsicherung
https://www.biallo.de/vergleiche/soziales/grundsicherung
https://www.biallo.de/wohngeld-rechner/
https://www.biallo.de/wohngeld-rechner/
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Der Rentenfreibetrag 
steht nicht allen Ren-
tenbeziehern zu, son-
dern nur denjenigen, 
die auf mindestens 
33 Grundrentenjahre 
kommen. Zu den 
Grundrentenzeiten 
zählen: 

•	 Pflichtbeitragszeiten  aus  Erwerbs-
tätigkeit (abhängige und selbststän-
dige Tätigkeit) einschließlich der 
Zeiten eines versicherungspflichti-
gen Minijobs,  

•	  Zeiten der Kindererziehung bis zum 
zehnten Geburtstag des Kindes –
sowohl die Kindererziehungszeiten  
als auch  die Kinderberücksichti-
gungszeiten,  

•	 Zeiten  der  nicht  erwerbsmäßigen  
Pflege, soweit es anerkannte Be-
rücksichtigungszeiten wegen Pflege 
(1992 bis 1995) oder Beitragszeiten 
der Pflegeversicherung sind,   

•	 Zeiten des Bezugs von Kranken- 
und Übergangsgeld,  

•	 Zeiten des Bezugs von Insolvenz-
geld und  

•	 Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten 
des Kriegsdienstes, der Kriegsgefan-
genschaft  oder der politischen Haft 
in der DDR). 

Besonders wichtig für Frauen ist dabei, 
dass Kinderberücksichtigungszeiten  
zählen.   Die  ersten zehn Lebensjahre 
eines Kindes zählen als Kinderberück-
sichtigungszeit. Bei mehreren Kindern 
zählt dabei meist die Zeit bis zum  zehn-
ten Geburtstag des jüngsten Kindes.  

Beispiel:  
Für eine Mutter, die im Januar 
1973, 1978 und im Dezember 1984 
jeweils ein Kind zur Welt gebracht 
hat, zählt die Zeit von Januar 1973 
bis Dezember 1994 – das sind 22 
Jahre – als Kinderberücksichti-
gungszeit  und damit als Grundren-
tenzeit. Die Mutter benötigt damit 
nur noch elf Jahre an weiteren  
Grundrentenzeiten (zum Beispiel 
Pflichtbeitragszeiten während einer 
Beschäftigung). Dann kommt sie 
als Rentnerin auf 33 Jahre Grund-
rentenzeiten und hat Anspruch auf 
den neuen Grundsicherungsfrei-
betrag. 

Wie viele Rentner auf mindestens 33 
Jahre mit Grundrentenzeiten kommen, 
ist nicht bekannt. Genaue Daten hier-
zu gibt es nicht. Denn hierzu existiert 
keine statistische Auswertung, so Katja 
Braubach von der Deutschen Renten-
versicherung Bund. Es dürften aber 
schätzungsweise deutlich mehr als zehn 
Millionen sein. Nur eine Minderheit – 
die Deutsche Rentenversicherung geht 
von 1,3 Millionen aus – hat Anspruch 
auf die Grundrente. Die anderen haben 
„nur“ Anspruch auf den Rentenfreibe-
trag bei Grundsicherung und Wohn-
geld.

Was sind „Grundrentenzeiten“?
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Bescheide an Neurentner
In den Bescheiden, die die Deutsche 
Rentenversicherung seit Juli 2021 
an  Neurentner – also diejenigen, die 
nun erstmals Rente erhalten – ver-
schickt, gibt es eine Aufstellung über 
Grundrentenzeiten. Diese „Anlage 
Grundrentenzeiten“ findet sich in allen 
aktuellen Rentenbescheiden. Dies gilt 
auch dann, wenn – was meist der Fall 
ist – keine Grundrente zuerkannt wird. 
Der Bescheinigung können Sie die 
Grundrentenmonate entnehmen. Diese 
Auflistung erhalten Sie als Neurentner 
auch, wenn Sie auf keine 33 Jahre mit 
Grundrentenzeiten kommen, sondern 
beispielsweise nur 20 Jahre mit entspre-
chenden Zeiten nachweisen können 
(was gegebenenfalls mit Grundrenten-
zeiten aus anderen Versorgungssys-
temen im Ergebnis auch dazu führen 
kann, dass insgesamt dennoch die 
erforderlichen 33 Jahre mit Grundren-
tenzeiten vorhanden sind).

Wofür kann ich die Aufstellung über 
die Grundrentenzeiten verwenden?
Zunächst einmal können Sie so kont-
rollieren, ob Sie die erforderlichen 33 
beziehungsweise 35 Jahre für einen 
Grundrentenanspruch erfüllen und 
Sie können prüfen, ob die Auflistung 
der Deutschen Rentenversicherung 
korrekt ist. Genauso wichtig ist jedoch: 
Sie können die Auflistung dem für die 
Grundsicherung (oder das Wohngeld) 
zuständigen Amt vorlegen. Das sollten 
Sie in jedem Fall tun, wenn Sie erstmals 
Grundsicherung im Alter oder Wohn-
geld beantragen. 

Information / Bescheiderteilung 
über Grundrentenzeiten durch die Rentenversicherungsträger
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Bearbeitung der Bestandsfälle
Mehr als 20 Millionen Menschen haben 
bereits vor Einführung der Grundrente 
eine Altersrente von der Deutschen 
Rentenversicherung erhalten. Auch 
diese haben Anspruch auf Grundrente 
– soweit die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. Da die Prüfung aufwändig 
ist, werden zunächst die Rentenkonten 
der ältesten Jahrgänge bearbeitet. Zu-
nächst sind diejenigen dran, die bereits 
vor 1992 in Rente gegangen sind. Die 
Bearbeitung dieser Rentenakten wird 
sich bis Ende 2021 hinziehen. Die jünge-
ren Rentner folgen bis Ende 2022.
Wenn sich durch die neue Grundrente 
eine höhere Rente ergibt, erhalten 
diese Rentnerinnen und Rentner einen 
neuen Bescheid. Zugleich wird bei 
diesen Rentnern auch ausgewiesen, in 
welchem Ausmaß Grundrentenzeiten 
(„Anlage Grundrentenzeiten“) vorhan-
den sind.

Ohne Grundrentenanspruch kein 
Bescheid: 
In der großen Mehrheit der Fälle ergibt 
sich jedoch, dass kein Grundrenten-
anspruch besteht. In diesen Fällen gibt 
es auch keinen Bescheid. Mehr noch: 
Es gibt dann keinerlei Mitteilung der 
Deutschen Rentenversicherung – und 
auch keine Übersicht über Grundren-
tenzeiten.

Prüfung des Grundrentenzu-
schlags erst ab 2023
Wer nach der Prüfung seiner 
Rentenakte keinen Anspruch auf 
Grundrente hat, erfährt das letzt-
lich nur indirekt: Es kommt keine 
Post von der Rentenversicherung. 
Das ist misslich. Immerhin passie-
ren Behörden Fehler – von daher 
kann es sinnvoll sein, die Berech-
nungen der Deutschen Rentenver-
sicherung nachzuvollziehen. Doch 
das funktioniert – um eine Über-
lastung der Rentenversicherung zu 
vermeiden – zunächst nicht. „Ein 
Anspruch auf Prüfung des Grund-
rentenzuschlags besteht frühestens 
ab dem 1. Januar 2023“, erklärt das 
Bundesarbeitsministerium. „Zusätz-
liche Anträge auf eine Überprüfung 
sollen nicht zu einer Verzögerung 
der Abarbeitung des Rentenbe-
standes führen.“

Seite 10
Bildquelle: dekzerphoto / Shutterstock.com
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Hier ist zu unterscheiden zwischen den-
jenigen, die bislang (also vor Einführung 
der Grundrente) bereits diese Sozialleis-
tungen bezogen haben („Bestandsfäl-
le“) und denjenigen, die erst durch den 
Rentenfreibetrag anspruchsberechtigt 
werden.

Bestandsfälle (bereits im Bezug von 
Grundsicherung im Alter oder Wohn-
geld)

Wenn Sie als Rentner bereits laufend 
Grundsicherung erhalten, fordert das 
örtliche Sozialamt  von sich aus bei dem 
zuständigen Rentenversicherungsträger 
einen Bescheid über Grundrentenzeiten 
an. Gleiches gilt für das Wohngeldamt. 

Biallo-Tipp: 

In diesem Fall müssen Sie meist 
nichts unternehmen. Ihnen wird 
zunächst ohne Berücksichtigung 
des Rentenfreibetrags Grund-
sicherung gewährt. Sobald dem 
Sozialamt die Bescheinigung der 
Deutschen Rentenversicherung 
über mindestens 33 Jahre Grund-
rentenzeiten vorliegt, wird der 
Rentenfreibetrag rückwirkend 
berücksichtigt – und zwar gege-
benenfalls – falls Sie Anfang 2021 
bereits im Leistungsbezug waren – 
ab Anfang 2021.

Ausnahme: 
Wenn allein aufgrund der Grundrenten-
zeiten, die bei der Deutschen Renten-
versicherung gespeichert sind, keine 33 
Jahre mit Grundrentenzeiten zusam-
men kommen, Sie aber anderweitig in 
einem anderen verpflichtenden Alterssi-
cherungssystem (etwa in der Alters-
sicherung der Landwirte) versichert 
waren, müssen Sie die entsprechenden 
Jahre persönlich durch eine Bescheini-
gung des jeweiligen Trägers belegen.

Berücksichtigung des Rentenfreibetrags 
bei der Grundsicherung und beim Wohngeld
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Wenn erst durch den Rentenfreibe-
trag ein Anspruch auf Grundsiche-
rung oder Wohngeld besteht

Zunächst unser Biallo-Tipp:

Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie 
durch den (noch nicht feststehenden) 
Anspruch auf den Rentenfreibetrag 
Grundsicherung im Alter oder Wohn-
geld erhalten können, sollten Sie diese 
Leistungen umgehend beantragen. 
Denn generell gilt: Später – nach Fest-
stehen des Freibetrags-Anspruchs – ha-
ben Sie rückwirkend erst ab dem Monat 
der Antragstellung Anspruch auf diese 
Sozialleistungen.

Bereits im Dezember 2020 habe nwir 
Ihnen geraten, möglichst schnell  – am 
besten im Januar 2021 – einen Antrag 
auf Grundsicherung im Alter (oder ge-
gebenenfalls Wohngeld) zu stellen. Falls 
Sie das noch nicht getan haben, sollten 
Sie dies umgehend nachholen. 

Der Antrag wird dann zunächst – da 
noch kein akzeptierter Nachweis 
über das Vorliegen von 33 Jahren mit 
Grundrentenzeiten vorliegt – abge-
lehnt werden, möglicherweise stellen 
manche Ämter den Antrag ruhend, die 
Entscheidung wird also aufgeschoben. 
Doch egal, ob der Antrag zunächst 
abgelehnt oder ruhend gestellt wird:  
Soweit später der Nachweis über die 
33 erforderlichen Jahre vorliegt, steht 
Ihnen rückwirkend der Freibetrag zu.  
Dann muss das Amt unter Berück-
sichtigung des Nachweises nochmals 
neu prüfen, ob ab Anfang 2021 bereits 
Anspruch auf Grundsicherung bestand. 
Die Leistung muss dann nachgezahlt 
werden. Das Bundesarbeitsministerium 
erklärt hierzu: „Wird der Antrag mangels 
Berücksichtigung des Freibetrages 
abgelehnt, können die Träger eine 

solche Ablehnungsentscheidung auch 
mit einem Hinweis versehen, dass die 
leistungsnachsuchenden Personen bei 
Vorliegen eines Nachweises über die 
Grundrentenzeiten oder eines Renten-
bescheids mit Grundrentenzuschlag 
einen Überprüfungsantrag stellen 
sollen, damit rückwirkend die Berück-
sichtigung des Freibetrags und ein 
eventueller Leistungsanspruch über-
prüft werden kann.“

Fraglich ist nun jedoch: Wie kommen 
die Grundsicherung und Wohngeld-
ämter an die Bescheinigung über das 
Vorhandensein von 33 Jahren Grund-
rentenzeiten?
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Bildquelle: Dotted Yeti / Shutterstock.com

Bildquelle: M. Schuppich / Shutterstock.com

Biallo Tipp: 

Klären Sie mit dem Amt ab, ob 
dieses von sich aus den Bescheid 
über Ihre Grundrentenzeiten bei 
der Rentenversicherung einfordert 
oder ob Sie dies übernehmen. 
Eindeutig geklärt ist das nicht. Die 
Deutsche Rentenversicherung 
Bund teilte uns am 29.Oktober 
2021 mit: „Unbeantwortet bleibt 
die Frage, wer sodann beim 
Rentenversicherungsträger die 
Aufstellung über die Grundrenten-
zeiten anfragt.“ 
Die DRV Bund geht davon aus, 
„dass dies die Träger der Grund-
sicherung machen“. Gleichzeitig 
erklärt sie: „Sollte der Grundsiche-
rungsträger nicht von sich aus die 
Aufstellung über die Grundrenten-
zeiten anfordern, wären die Betrof-
fenen berechtigt, die Aufstellung 
anzufordern. Um Doppelanforde-
rungen zu vermeiden, sollten sich 
die Grundsicherungsträger und die 
Betroffenen absprechen.“

Fazit: 

Stellen Sie sobald wie möglich 
einen Antrag auf Grundsicherung 
im Alter beziehungsweise Wohn-
geld. Und: Sprechen Sie im Falle, 
dass Ihnen die Leistung nicht zu-
erkannt wird und sie sozusagen „in 
der Warteschleife“ sind, mit dem 
Amt ab, wer die Bescheinigung 
über die Grundrentenzeiten bei 
dem zuständigen Rentenversiche-
rungsträger abruft. 
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Das Verhältnis von Grundsicherung im 
Alter und Wohngeld lässt sich generell 
salopp so beschreiben: Manche Rentner 
liegen mit ihrem monatlichen Einkom-
men knapp oberhalb der Grundsiche-
rungsschwelle. Sie haben also „etwas zu 
viel“ zu Verfügung, um Grundsicherung 
zu erhalten. In solchen Fällen besteht 
dann meist wenigstens Anspruch auf 
Wohngeld. Was das nun unter Berück-
sichtigung eines noch nicht festste-
henden Anspruchs auf den Rentenfrei-
betrag bedeutet, dürfte den meisten 
Rentnern nicht klar sein.

In solchen Fällen kann es eine einfache 
Lösung geben:  Statt des Grundsiche-
rungsantrags stellen Sie zunächst – also 
vor der Feststellung der Rentenver-
sicherung über das Vorliegen der 33 
Jahre an Grundrentenzeiten – einen 
Antrag auf Wohngeld. Gegebenenfalls 
besteht dann schon ohne Berück-
sichtigung des Rentenfreibetrags ein 
kleiner Anspruch auf Wohngeld.  Wenn 
der Rentenversicherungsträger dann 
nachträglich feststellt, dass die 33 Jahre 
an Grundrentenzeiten vorliegen, stellt 
sich unter Umständen heraus, dass statt 
des Wohngeldanspruchs doch ein (vor-
rangiger) Grundsicherungsanspruch 
bestanden hätte. In diesem Fall können 
Sie beim Grundsicherungsamt einen so-
genannten wiederholten Antrag stellen. 
Bei einem solchen Antrag muss das 
Grundsicherungsamt nach Paragraf 28 
SGB X prüfen, ob die Leistung rückwir-
kend zu bewilligen ist und zwar bis zur 
ursprünglichen Stellung des Wohngeld-
antrages.

Wiederholter Antrag (§ 28 Absatz 
1 SGB X)
“Hat ein Leistungsberechtigter 
von der Stellung eines Antrages 
auf eine Sozialleistung abgesehen, 
weil ein Anspruch auf eine andere 
Sozialleistung geltend gemacht 
worden ist, und wird diese Leistung 
versagt oder ist sie zu erstatten, 
wirkt der nunmehr nachgeholte 
Antrag bis zu einem Jahr zurück, 
wenn er innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des Monats 
gestellt ist, in dem die Ablehnung 
oder Erstattung der anderen Leis-
tung bindend geworden ist. Satz 
1 gilt auch dann, wenn der Antrag 
auf die zunächst geltend gemachte 
Sozialleistung zurückgenommen 
wird.”

Wohngeld oder Grundsicherung im Alter?
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Der Anspruch auf Grundsicherung be-
steht dann rückwirkend und es erfolgt 
eine Nachzahlung. Das zwischenzeit-
liche Wohngeld muss hingegen als 
nachrangige Leistung zurückerstattet 
werden. 

Lesetipp: 

Einen ausführlichen Ratgeber zur 
Grundsicherung im Alter finden 
Sie hier: https://www.biallo.de/
soziales/news/grundsicherung-
im-alter-wer-bekommt-sie-und-
wieviel-gibt-es/

Weiterführende Informationen: 
https://www.bmas.de/DE/Sozia-
les/Rente-und-Altersvorsorge/
Grundrente/Fragen-und-Antwor-
ten-Grundrente/fragen-und-ant-
worten-grundrente-art.html

https://www.biallo.de/soziales/news/grundsicherung-im-alter-wer-bekommt-sie-und-wieviel-gibt-es/
https://www.biallo.de/soziales/news/grundsicherung-im-alter-wer-bekommt-sie-und-wieviel-gibt-es/
https://www.biallo.de/soziales/news/grundsicherung-im-alter-wer-bekommt-sie-und-wieviel-gibt-es/
https://www.biallo.de/soziales/news/grundsicherung-im-alter-wer-bekommt-sie-und-wieviel-gibt-es/
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/fragen-und-antworten-grundrente-art.htm
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/fragen-und-antworten-grundrente-art.htm
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/fragen-und-antworten-grundrente-art.htm
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/fragen-und-antworten-grundrente-art.htm
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/fragen-und-antworten-grundrente-art.htm
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Über biallo.de

Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den 
führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir 
bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage, Baufi-
nanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon 
& Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge erscheinen 
in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer profitieren 
zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools und Finanzver-
gleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Im Girokon-
to-Vergleich sind rund 1.300 Banken und Sparkassen gelistet. Damit bietet biallo.
de den größten Girokonto-Vergleich Deutschlands mit nahezu kompletter Markt-
abdeckung und regionaler Suchfunktion. Was die Erlösquellen angeht, sind wir 
transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir auf biallo.de in der Rubrik „Über 
uns“ offengelegt.

Mit dem Newsletter von biallo.de nichts mehr verpassen!
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